
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/12/21 9ObA225/94
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 Veröffentlicht am 21.12.1994

Norm

ZPO §57 Abs2

ZPO §60

ZPO §64 Abs1 Z2

Rechtssatz

Gemäß § 57 Abs 2 ZPO tritt eine Verp ichtung zur Sicherheitsleistung unter anderem dann nicht ein, wenn dem Kläger

Verfahrenshilfe gewährt wird. Dem an sich kautionsp ichtigen Kläger steht auch noch die Möglichkeit o en, seine

Unfähigkeit zum Erlag der Prozeßkostensicherheit (allenfalls vor einem ausländischen Gericht) eidlich zu bekräftigen.
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